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Besondere Vereinbarungen für Kindertageseinrichtungen 

 

Eine besondere Verpflichtung zum Schutz von Kindern tragen die hauptberuflichen 

pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen unserer Pfarrei St. Pankratius 

und St. Marien, Gescher Diese sind über ihre Berufsausübung alltäglich mit Fragen 

kindlicher Sexualität und deren Geltungs- und Schutzbedarfen konfrontiert. 

 

Kindliche Sexualität 

Alle Mitarbeitenden unserer Kindertageseinrichtungen nehmen ihre besondere 

Verantwortung für den Schutz und die Berücksichtigung der Belange kindlicher Sexualität 

wahr und arbeiten aktiv mit an der Ausgestaltung eines sexualpädagogischen Konzeptes 

und dessen Umsetzung in der Praxis der jeweiligen Einrichtung.  

Dieses soll insbesondere Regelungen enthalten, wie die Mitarbeitenden auf körpernahe 

Spiele und Körpererkundungen der Kinder („Doktorspiele“) reagieren, welche Schutzräume 

ihnen ggf. für diese gewährt werden können bzw. welche Indikatoren als klare Grenzen für 

pädagogische Interventionen zur Unterbindung weiterer Handlungen erkannt werden. Dies 

gilt im Speziellen auch für den Umgang mit kindlichen Formen von Selbstbefriedigung und 

genitaler Stimulation. 

 

Umgang mit Pflegesituationen 

Die Mitarbeitenden unserer Kindertageseinrichtungen achten bei pflegerischen Hilfen das 

Selbstbestimmungsrecht des Kindes, d.h. das jeweilige Kind hat nach Möglichkeit das 

Entscheidungsrecht, welcher Mitarbeitende ihm helfen soll. Das Prinzip der Partizipation 

lässt die Kinder selbst entscheiden, ob andere Kinder die Pflegemaßnahme ansehen dürfen. 

Die Mitarbeitenden achten dabei auf die Wahrung der Intimsphäre des Kindes. Hilfen bei 

Toilettengängen und der Körperpflege werden grundsätzlich nicht von Schulpraktikantinnen 

und –praktikanten gegeben. Bei Praktikantinnen und Praktikanten der berufsbildenden 

Schulen für pädagogische Berufe in den Kindertageseinrichtungen gilt das Prinzip der 

Eingewöhnung und Heranführung an diese Tätigkeiten unter Anleitung und Absprachen mit 

den ausbildungsbegleitenden Fachkräften. 

 

Gestaltung von professionellen Nähe- und Distanzverhältnissen unter der besonderen 

Berücksichtigung kindlicher Bedürfnissituationen 

Die Wahrung professioneller Nähe- und Distanzverhältnisse der Mitarbeitenden gegenüber 

den ihnen anvertrauten Kindern verlangt einen regelmäßigen kollegialen Austausch im Team 

der Fachkräfte, Reflexion und Feedback der Mitarbeitenden untereinander und die 

Förderung ihrer personalen und sozialen Kompetenzen. Die Art des sozialen Umgangs der 

Mitarbeitenden untereinander, ihre Kommunikationsformen und die Sensibilität für die 

persönlichen Bedürfnisse und Grenzsetzungen der einzelnen Personen (Vorbildfunktion) 

stellen bereits Faktoren der Primärprävention dar. 

 

Mediennutzung 

Das Anfertigen und die Veröffentlichung von Fotos, Filmen oder Tonaufnahmen der Kinder 

verlangt die ausdrückliche Genehmigung ihrer Erziehungsberechtigen, insbesondere ist 

ihnen hierbei das Medium und die Reichweite der Veröffentlichung zu benennen. Dies gilt 

vor allem mit Blick auf die Nutzung des Internets und von Social Media. Ausnahmen stellen 

öffentliche Veranstaltungen der Kindertageseinrichtungen dar, bei denen presserechtliche 

Regelungen (z.B. der Grundsatz des Rechtes am eigenen Bild) zum Tragen kommen. 
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Bei Veranstaltungen mit Eltern oder anderen Gästen in den Tageseinrichtungen weisen die 

Mitarbeitenden auf das grundsätzliche Verbot hin, eigene Bild- oder Filmaufnahmen von den 

Kindern zu fertigen. 

Grundsätzlich achten die Mitarbeitenden darauf, dass keine Fotos- oder Filmaufnahmen von 

Kindern während der Pflegemaßnahmen und in Badekleidung gefertigt werden. Zur 

Dokumentation von individuellen Entwicklungsschritten der Kinder gefertigte Aufnahmen 

stellen eine Ausnahme dar. Diese werden ausschließlich für das persönliche Portfolio des 

Kindes benutzt, um den Eltern die Entwicklungen ihres Kindes zu verdeutlichen. 

 

Bekleidung bei sportlichen Aktivitäten und Wasserspielen 

Bei sportlichen Aktivitäten und Wasserspielen im Außenbereich der 

Kindertageseinrichtungen, die für die Öffentlichkeit einsehbar sind, achten die Mitarbeitenden 

darauf, dass die Kinder eine Bekleidung tragen, die die primären Geschlechtsorgane 

blickdicht bedeckt. 

 

Geschenke 

Regelmäßige Geschenke für Kinder, die zu einer Abhängigkeit führen können, sind in 

unseren Einrichtungen unzulässig. Geschenke von Kindern und Eltern an Mitarbeiter/innen 

werden auf ihre Angemessenheit reflektiert. 

 

Beschwerdewege 

In unseren Kindertageseinrichtungen werden Beschwerdewege mit den Kindern je nach Alter 

und Entwicklungsstand des Kindes besprochen und im Sinne der Partizipation gelebt. Wir 

weisen die Kinder darauf hin, dass sie jederzeit sagen können, wenn ihnen etwas nicht 

gefällt. Alle Mitarbeiter/innen sind darüber informiert, welche externen Beratungsstellen für 

uns zuständig sind. Das Familienzentrum ist vernetzt mit verschieden Beratungsstellen, die 

auch anonyme Fallberatungen anbieten.  


